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" " Rathaus 

Osterreichischer 1082 Wien 
Telefon ++43-1-4000 

S t a"" d te b und Auskunft: Dw. 89980 L...-_______ _ ___________ Telefax: ++43-1-4000-7135 

Entwurf einer Novelle, mit der das 

Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, 
BGBI I Nr. 60, geändert wird 

Wien, 20. April 2004 
Pilz/ Tru 

Klappe: 899 95 
Zahl: 355/463/04 

per E-MAIL: 

begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 Wien 

Unter Bezugnahme auf den vom Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft übermittelten 

Entwurf des oben angeführten Gesetzes gestattet sich der 

Österreichische Städtebund, anbei 25 Ausfertigungen seiner 

Stellungnahme zu übersenden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

, 
� 

Christian pilz 

Internet-Adresse: http://www.staedtebund.at! 
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,, ; , ( __ Stadtebund------- Auskunft Dw.89980 L-____ _ 

Entwurf einer Novelle, mit der das 

Pf la.Ilzenschut zmi t teIgeset z 1997, 
BGBL ] Nr . 60, ge�ndert wird 

Bundesministerium für 

Land·· und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft 

Stubenring 1 

1012 Wien 

Telefax: ++43-1-4000-7135 

Wien, 19. April 2004 
Pilz/ Tru 

Klappe: 899 95 
Zahl: 355/ 463/04 

E-Mail: kornelia.loidl@lebensministerium.at 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu dem mit Schreiben vom 2. März 2004, Zl. 12.401/04-1 2/04, 

übermittelten Entwurf einer Novelle, mit der das 

Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBI I Nr. 60, ge�ndert wird, 

gibt der Österreichische St�dtebund nach Prüfung folgende 

Stellungnahme ab: 

Zu § 26 : 

Nac� § 26 Abs. 1 ist die Durchführung von Versuchen zu 

Forschungs- oder Entwicklungszwecken mit einem nicht 

zugelassenen Pflanzenschutzmittel nur mit Bewilligung des 

Bund e samtes und Forschungszentrums für Landwirtschaft 

zu 11,'is iq. In der bisherigen Fassung des gegenst�ndlichen 

Ges01:zes musste der Antrag nach § 26 Abs. 2 auch Angaben über 

Ort IJod Ausmaß der Versuchsflächen enthalten. Nunmehr soll 

nac� § 26 Abs. 2 Z 3 der Ort der Versuchsfl�chen nur mehr 

"ge'JE"benenfalls" anzugeben sein . 
Internet-Adresse: http://www.staedtebund.at/ 
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Aus fachlicher Sicht ist es auf jeden Fall von Interesse, wo 

ein nicht zugelassenes Pflanzenschutzmittel ausgebracht wird. 

Die Formulierung ist daher zu unbestimmt. Das Wort 

"gegebenenfalls" sollte daher unbedingt weggelassen werden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Dkfm. Dr. Erich Pramböck 

Generalsekretär 
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